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Stadt Osterwieck  Osterwieck, 11.05.2015 
 
 

Beschlussvorlage Nr. 162-II-2015 
 
 
Sitzung/Gremium Termin Status 
Stadtrat 11.06.2015 öffentlich 
Bau- und Vergabeausschuss 19.05.2015 öffentlich 

 
 
Vorbereitung durch die Verwaltung: 
Federführendes Amt: Fachbereich II/Team Bauen 

Gundula Stanke  
 
Betr.: Straßenbau in der EG Stadt Osterwieck-Festlegung von Maßnahmen zur 

Ausschreibung 2015 (Straßenunterhaltung) 

 
Sachverhalt: 
Der Erhalt unserer Straßen, Wege und Plätze stellt eine wichtige Aufgabe im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung dar. Der Straßenbau sowie die Unterhaltung der Gemeindestraßen ist 
Pflichtaufgabe. 
 
Der Straßenzustand ist teilweise sehr gut. Die Gemeinden haben in den letzten 25 Jahren erhebliche 
Mittel für die Verbesserung des Straßenzustandes aufgewendet. Dabei wurden Fördermittel aus dem 
Bereich der Dorferneuerung, des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, der Altstadtsanierung 
Osterwieck sowie andere Investitionsförderungen genutzt. Ebenso wurden Straßenausbaubeiträge von 
den Grundstückseigentümern erhoben. 
 
Es gibt aber auch teilweise erhebliche Unterschiede. In den nächsten Jahren müssen noch etliche 
Ortsdurchfahrten übergeordneter Straßen ausgebaut werden (Tabelle 1). Dazu sind entsprechende OD- 
Vereinbarungen notwendig, da neben den Straßenbaulastträgern ( Bund, Land, Kreis) auch die Ver- 
und Entsorgungsunternehmen (Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Telekom) einbezogen werden müssen. 
Der Gemeinde obliegen die Nebenanlagen, die Regenentwässerung sowie die Straßenbeleuchtung. 

 

Ort Straße Ausbau Stand 

Osterwieck L88 -Brücke 2014-2015 Bau 
Rhoden K 1342 2015-2016 Ausschreibung 
Osterwieck L87 2017 Planung 
Hessen L 89 2018 Planung 
Osterwieck L 89- Brücke 2019 Planung 
Wülperode K 1338 (Göddeckenrode)   
Wülperode K 1344   
Rohrsheim L 78   
Rohrsheim K 1335   
Veltheim L 91   
Hessen Kreuzung B 79/L 78   
Zilly L 87-teilweise   
Tabelle 1 

 
Als Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen und sonstigen Straßen gilt es, den teilweise guten 
Ausbauzustand zu erhalten bzw. durch gezielte Maßnahmen zu verbessern. Dabei wird versucht Mittel 
der Dorferneuerung, dem Entflechtgesetz, der Altstadtsanierung sowie anderer Förderprogramme 
einzusetzen. Ebenso werden Straßenausbaubeiträge erhoben. 
 



  Seite 2 von 5 

 

Die Förderung über die Dorferneuerung wird derzeit neu festgesetzt, Anträge können  noch nicht 
gestellt werden. Die Maßnahmen der Dorferneuerung sollen zu einer bewussten Weiterentwicklung 
der Orte auf der Grundlage wirtschaftlicher, historischer und kultureller sowie landwirtschaftlicher 
und ökologischer Gegebenheiten dienen. Weiterhin sollen sie zur Innenentwicklung der Orte mit dem 
Ziel einer Stärkung der Wirtschaftsstruktur sowie zur Erhöhung der Attraktivität des Ortes und damit 
zur Verhinderung der Abwanderung junger Familien beitragen. (Tabelle 2) 
 

Ort Straße Kostenschätzung 

Berßel Brockenblick 200.000 € 
 Wiesenhofweg 0 € 
Dardesheim Bahnhofsstraße 0 € 
 Lange Straße 0 € 
Deersheim Speckstraße 0 € 
 Kirchstraße 0 € 
Hessen Hillenbeek, Nobbenstraße 0 € 
Lüttgenrode Hinter dem Dorfe-Stötterlingen 0 € 
Rohrsheim Mitteldorf/ Gemeindeweg 0 € 
Veltheim Ausbau der Hinterdorfstraße 325.000 € 
Tabelle 2   
      

Die Mittel aus dem Entflechtgesetz (Nachfolge für GVFG) werden jetzt direkt über den Landkreis 
verteilt und sind dort zu beantragen. Im Rahmen der Altstadtsanierung Osterwieck wurde ein 
entsprechendes Programm erarbeitet und am 20.02.2014 im Bau- und Vergabeausschuss vorgestellt. 
(Tabelle 3) 
 

Straße Ausbaubereich Kostenschätzung 
Am Markt Zwischen Rathaus und Kapellenstr. 450.000 € 
Mittelstraße Zwischen Neukirchenstraße und 

Kapellenstraße 
288.000 € 

Tralle Zwischen Neukirchenstraße und 
Markt 

154.000 € 

Wallstraße Zwischen Hagen und Kapellenstraße 
2.BA 

600.000 € 

Wietholz Zwischen Neukirchenstraße und 
Mauerstr. 

224.000 € 

Wietholzgasse Zwischen Wietholz und 
Rössingstraße 

85.000 € 

Fritz-Gille-Weg Verlängerung Wird erarbeitet 
Tabelle 3 

 
Derzeit sind im Haushalt 2015 und Finanzplan 2015-2018 Maßnahmen (Tabelle 4) eingestellt. 

 

Ort Maßnahme Jahr Haushaltsmittel 

Hessen Gemeinschaftsmaßnahme L 89 2018 550.000 € 
Osterode San. Uferm. Dorfteich und 

Durchlass „Am Dorfgraben“ 
2015 70.000 € 

Osterwieck OD L 87 3.BA –Hornb. Straße 2017-
2018 

418.000 € 

Osterwieck Neubau Brücke L 88 2015 60.000 € 
Osterwieck H.-Heine-Str. vor AWO-Kita 2015 80.000 € 
Osterwieck Wallstraße- Altstadtsanierung 2015 600.000 € 
Rhoden Gemeinschaftsmaßnahme K 

1342 
2015-
2018 

487.000 € 

Tabelle 4 
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Für die Straßenunterhaltung sieht unser Haushalt 376.000 EUR vor. Davon werden 76.000 EUR für 
Vorjahresmaßnahmen, Kleinreparaturen durch den Bauhof und eventl. auftretende Sofortmaßnahmen 
benötigt. Für weitere Unterhaltungsmaßnahmen werden 5 Maßnahmen (Tabelle 5) vorgeschlagen. 
Bedeutung und Zustand waren ausschlaggebend für die Beurteilung und die Aufnahme der Maßnahme 
in die Ausführungsliste. Weitere Maßnahmen wurden von den Ortschaften gemeldet und die Liste  
wird entsprechend der zur Verfügung stehenden Mittel erweitert.  Die Ausschreibungen können bis 
zur Stadtratssitzung im September erfolgen und die Ausführung im Oktober/ November abgeschlossen 
sein. 

 

Nr. Ort Maßnahme Kostenschätzung 

1 Bühne Brücke über die Stimmecke Rimbeck 5.000 € 
2 Zilly Zu den Eichen Sonnenburg 100.000 € 
3 Dardesheim Alte B 79 110.000 € 
4 Veltheim Parkstraße Wird erarbeitet 
5 Osterwieck Brückenabriss- Ilseüberquerung 

AWO Kita 
17.000 € 

  Zwischensumme  232.000 € 

6 Osterwieck Fertgstellung Fichtenweg 0 € 
7 Osterwieck Kirchbergweg 0 € 
8 Osterwieck Fußweg R.-Breitscheid-Allee 0 € 
9 Osterwieck Willy-Lohmann-Str. 0 € 
10 Osterwieck Zufahrtsstr. Hinter den Wohnblöcken 

F.-Geyer-str. 1a-d und 3a-d 
0 € 

11 Osterwieck Fußweg vor Busbahnhof 0 € 
12 Zilly Dorfstraße-Setzungen 0 € 
13 Hessen Fußweg Bahnhofsstraße 0 € 
14 Hessen Stobenstr. 0 € 
15 Hessen Teichstr. 0 € 
16 Hessen Nobbenstr. 0 € 
17 Deersheim Seidenbeutel 0 € 
18 Lüttgenrode Im Felde 0 € 
Tabelle 5 

  
 
 
Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                 Ja  Nein  
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr   Ja  Nein  
Veranschlagung im Finanzplan                    Ja  Nein  

 
Pflichtaufgaben 

 

 
 
Freiwillige Aufgaben  

 

 

 
Ergebnisplan   Finanzplan/ Investitionstätigkeit   
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Entscheidungsvorschlag: 

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck beschließt die Durchführung der 

Straßenunterhaltungsmaßnahmen und beauftragt die Verwaltung mit der Ausschreibung. 
 

Nr. Ort Maßnahme Kostenschätzung 
1 Bühne Brücke über die Stimmecke Rimbeck 5.000 € 
2 Zilly Zu den Eichen Sonnenburg 100.000 € 
3 Dardesheim alte B 79 110.000 € 
4 Veltheim Parkstraße Wird erarbeitet 
5 Osterwieck Brückenabriss- Ilseüberquerung 

AWO Kita 
17.000 € 

  
  
 
  
 
 
 
 
Wagenführ 
Bürgermeisterin 

 
Schönfeld 
Fachbereichsleiter 
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3. Beschluss: 
 
Dem Entscheidungsvorschlag wird 
 

 zugestimmt 
 nicht zugestimmt 
 mit folgenden Änderungen/ Ergänzungen zugestimmt 

 
Änderungen/ Ergänzungen: 
            
            
            
             
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Stadtrates: 

 

29 

 
davon anwesend: 

 

 
Ja-Stimmen: 

 

 
Nein-Stimmen: 

 

 
Stimmenthaltungen: 

 

 
 
Auf Grund des § 33 (1) KVG LSA waren keine Mitglieder des Gemeinderates von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Auf Grund des § 33 (1) KVG LSA haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder 
an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt: 
            
            
            
             
 
Osterwieck, 11.06.2015 
 
 
 
Wagenführ 
Bürgermeisterin 


	FLD_VONAME
	Zuständig
	Typ
	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5

